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Förderverein der Johannesschule e. V.   

§ 1 N
am

e, S
itz, G

eschäftsjahr 

D
er Verein führt den N

am
en Förderverein der Johannesschule S

aalfeld e.V.

D
er S

itz des Vereins ist S
aalfeld. 

G
eschäftsjahr ist das K

alenderjahr. 

§ 2 Zw
eck

D
er Verein hat den Zw

eck, 
die Johannesschule in der R

egion 
S

aalfeld - R
udolstadt - 

B
ad

B
lankenburg 

zu 
fördern. 

A
uf 

der 
G

rundlage 
christlich 

- 
hum

anistischer 
W

erte 
und

N
orm

en 
soll 

eine 
ganzheitliche 

B
ildung 

und 
E

rziehung 
angestrebt 

w
erden, 

die 
die

freie 
E

ntfaltung 
der 

K
inder 

und 
Jugendlichen 

zu 
lebensfrohen 

und 
lebenstüchtigen

M
enschen fördert.

D
er Verein unterstützt den Träger der S

chute organisatorisch, finanziell und praktisch (z.B
.

durch H
ilfe bei der A

usgestaltung der R
äum

lichkeiten, D
urchführung von 

Veranstaltungen,
B

ereitstellung 
von 

S
chul- 

und 
Inform

ationsm
aterialien) 

und 
entsprechend 

seinen
M

öglichkeiten sozialschw
ache Fam

ilien 
im

 
R

ahm
en 

des 
S

chulbesuches sow
ie durch die

M
itarbeit im

 Schulkuratorium
.

D
er Verein verfolgt ausschließlich und unm

ittelbar gem
einnützige Zw

ecke im
 S

inne des
A

bschnitts 
„S

teuerbegünstigte 
Zw

ecke" 
der 

A
bgabenordnung. 

D
er 

Verein 
ist 

selbstlos
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenw

irtschaftliche Zw
ecke.

M
ittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgem

äßen Zw
ecke verw

endet w
erden.

D
ie 

M
itglieder 

des 
Vereins 

erhalten 
keine 

G
ew

innanteile 
und 

in 
ihrer 

E
igenschaft 

als
M

itglieder auch keine sonstigen Zuw
endungen aus M

itteln des Vereins.

E
s darf keine P

erson durch A
usgaben, die dem

 Zw
eck des Vereins frem

d sind, oder
durch unverhältnism

äßig hohe Vergütungen begünstigt w
erden.

B
ei A

uflösung oder W
egfall des bisherigen gem

einnützigen Zw
ecks fällt das Verm

ögen des
V

ereins 
an 

die 
S

uperintendentur 
R

udolstadt-S
aalfeld, 

die 
es 

unm
ittelbar 

und
ausschließlich für gem

einnützige, m
ildtätige oder kirchliche Zw

ecke zu verw
enden hat.

§ 
3 

M
itgliedschaft

1. M
itglied 

des 
Vereins 

kann 
jede 

volljährige 
P

erson 
w

erden, 
w

ie 
auch 

juristische
Personen des öffentlichen oder privaten R

echts.

D
er A

ufnahm
eantrag ist schriftlich zu stellen. D

arüber entscheidet der Vorstand.

G
egen 

eine 
ablehnende 

E
ntscheidung 

kann 
innerhalb 

eines 
M

onats 
nach 

Zugang
schriftlich 

B
eschw

erde 
eingelegt 

w
erden, 

über 
die 

von 
der 

nächsten 
ordentlichen

M
itgliederversam

m
lung 

entschieden 
w

ird. 
D

ie 
B

eschw
erdeentscheidung 

w
ird 

schriftlich
zugestellt.

Ein Anspruch auf M
itgliedschaft besteht nicht. 

2. D
ie M

itgliedschaft endet

a) m
it dem

 Tod (natürliche P
erson) oder der A

uflösung (juristische P
erson) 

     des M
itgliedes

b) durch A
ustritt

c) durch A
usschluss aus dem

 Verein.

D
er 

A
ustritt 

m
uss 

schriftlich 
gegenüber 

m
indestens 

einem
 

Vorstandsm
itglied 

erklärt
w

erden. 
E

r 
ist 

nur 
unter 

E
inhaltung 

einer 
Frist 

von 
drei 

M
onaten 

zum
 

E
nde 

eines
K

alenderjahres m
öglich. E

in M
itglied kann aus dem

 Verein ausgeschlossen w
erden, w

enn
es in schw

er w
iegender W

eise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat.
Ü

ber den A
usschluss entscheidet der Vorstand.

D
as betroffene M

itglied hat das R
echt, binnen zw

ei W
ochen ab Zugang der schriftlichen

M
itteilung 

des 
A

usschlusses 
die 

M
itgliederversam

m
lung 

anzurufen, 
spätestens 

zw
ei

W
ochen vor 

der 
nächsten 

M
itgliederversam

m
lung. 

D
er 

A
nruf 

der 
M

itgliederversam
m

lung
m

uss 
schriftlich 

erfolgen. 
E

r 
hat 

aufschiebende 
W

irkung. 
D

ie 
M

itgliederversam
m

lung
entscheidet über den A

usschluss m
it 213 M

ehrheit.
D

ie E
ntscheidung w

ird dem
 betroffenen M

itglied schriftlich m
itgeteilt. B

is dahin ruhen die
R

echte des M
itglieds.

D
er 

A
usschluss 

w
ird 

w
irksam

 
m

it 
dem

 
Zugang 

der 
schriftlichen 

M
itteilung 

des
Vorstandsbeschlusses oder der E

ntscheidung der M
itgliederversam

m
lung.

B
ei 

B
eendigung 

der 
M

itgliedschaft 
besteht 

kein 
A

nspruch 
auf 

einen 
A

nteil 
am

Vereinsverm
ögen.

§ 
4 

M
itgliedsbeiträge

D
ie 

M
itglieder 

zahlen 
M

itgliedsbeiträge, 
über 

deren 
H

öhe 
und 

Fälligkeit 
die

M
itgliederversam

m
lung jew

eils m
it W

irkung für das folgende G
eschäftsjahr entscheidet.

D
ie E

hrenm
itglieder sind von der B

eitragspflicht befreit. 

§ 5 Vereinsorgane

D
ie Vereinsorgane sind:

!
der Vorstand und

!
die M

itgliederversam
m

lung.



D
ie 

M
itgliederversam

m
lung 

kann 
die 

B
ildung 

w
eiterer 

Vereinsorgane 
oder 

G
rem

ien
beschließen.

§ 6 Vorstand

1. 
D

er 
Vorstand 

besteht 
aus 

bis 
zu 

sieben 
P

ersonen: 
dem

 
Vorsitzenden, 

zw
ei

stellvertretenden Vorsitzenden, dem
 S

chatzm
eister, dem

 S
chriftführer und zw

ei B
eisitzern.

D
er Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden bilden den Vorstand im

 S
inne von §

26 B
G

B
. D

er Verein w
ird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder durch

einen der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.

A
rbeitnehm

er des Vereins dürfen nicht M
itglieder des Vertretungsvorstandes sein.

2. D
er Vorstand w

ird von der M
itgliederversam

m
lung für die D

auer von drei Jahren gew
ählt.

B
is zu einer N

euw
ahl bleibt der Vorstand im

 A
m

t. S
cheidet ein M

itglied w
ährend der A

m
tszeit

aus, kann der Vorstand ein E
rsatzm

itglied für die restliche A
m

tsdauer des A
usgeschiedenen

w
ählen.

D
ie W

iederw
ahl der Vorstandsm

itglieder ist zulässig.

3. G
esetzte M

itglieder des Vorstandes sind

!
 ein M

itglied der K
reissynode R

udolstadt-S
aalfeld

!
 der geschätsführende P

farrer der Johanneskirchgem
einde bzw

. dessen
    Vertreter, der durch den G

em
eindekirchenrat der ev.-luth. K

irchgem
einde

    S
aalfeld bestim

m
t w

ird
!

 der K
antor des K

antorats an der Johanneskirche bzw
. dessen Vertreter

4. D
er Vorstand führt die G

eschäfte des Vereins und erledigt alle 
 Verw

altungsaufgaben,
sow

eit sie nicht durch die S
atzung oder G

esetz einem
 anderen Vereinsorgan zugew

iesen
sind. E

r hat insbesondere folgende A
ufgaben:

a) D
ie A

usführung der B
eschlüsse der M

itgliederversam
m

lung.
b) D

ie E
inberufung und Vorbereitung der M

itgliederversam
m

lung. D
ie    

    Leitung der M
itgliederversam

m
lung durch den Vorsitzenden oder 

    einen der stellvertretenden Vorsitzenden.
c) D

ie A
ufstellung des H

aushaltsplanes für jedes G
eschäftsjahr, B

uch-
    führung, E

rstellung des Jahresberichtes.
d) A

ufnahm
e und M

itw
irkung beim

 A
usschluss von M

itgliedern. 
e) A

bschluss und B
eendigung von A

rbeitsverträgen.

5. D
er Vorstand ist in seinen S

itzungen beschlussfähig, w
enn alle M

itglieder eingeladen und
m

indestens drei M
itglieder, darunter der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender,

anw
esend sind.

D
ie E

inladung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch

einen der beiden stellvertretenden Vorsitzenden - auch in E
ilfällen - spätestens eine W

oche
vor der S

itzung. D
er M

itteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht.

D
er Vorstand beschließt m

it einfacher M
ehrheit der abgegebenen gültigen S

tim
m

en. B
ei

S
tim

m
engleichheit entscheidet die S

tim
m

e des Vorsitzenden oder bei dessen A
bw

esenheit
die des stellvertretenden Vorsitzenden, der die Vorstandssitzung leitet.

D
ie B

eschlüsse sind in ein P
rotokollbuch einzutragen und vom

 S
itzungsleiter zu

unterschreiben. D
ie E

intragungen m
üssen enthalten:

- O
rt und Zeit der S

itzung,
- die N

am
en der Teilnehm

er und des S
itzungsleiters,

- die gefassten B
eschlüsse und die A

bstim
m

ungsergebnisse.

Vorstandsbeschlüsse können im
 schriftlichen Verfahren gefasst w

erden, w
enn alle M

itglieder
des Vorstandes dem

 B
eschlussvorschlag schriftlich zustim

m
en. D

ie U
nterlagen über die

B
eschlussfassung sind als A

nlage in dem
 P

rotokollbuch zu verw
ahren.

§ 7 M
itgliederversam

m
lung

1. D
ie M

itgliederversam
m

lung ist zuständig für alle A
ufgaben, sow

eit sie nicht dem
 Vorstand

oder 
anderen 

Vereinsorganen 
obliegen. 

S
ie 

ist 
ausschließlich 

zuständig 
für 

folgende
A

ngelegenheiten:

a)
G

enehm
igung des vom

 Vorstand aufgestellten H
aushaltsplanes für das 

     nächste G
eschäftsjahr,

b)  E
ntgegennahm

e des Jahresberichtes des Vorstandes, W
ahl der/des

       R
echnungsprüfers und die E

ntgegennahm
e des R

echnungsprüfungsberichtes der
       R

echnungsprüfer, E
ntlastung des Vorstandes,

c)  Festsetzung der H
öhe und Fälligkeit des M

itgliedsbeitrages,
d)  W

ahl und A
bberufung der M

itglieder des Vorstandes, e) Ä
nderung der S

atzung,
     A

uflösung des Vereins,
g)  E

ntscheidung über die B
eschw

erde gegen die A
blehnung eines A

ufnahm
eantrages,

h) A
usschluss eines Vereinsm

itgliedes,
i) E

rnennung von E
hrenm

itgliedern.

2.a) 
D

ie ordentliche M
itgliederversam

m
lung findet einm

al jährlich statt. E
ine außer-

       ordentliche M
itgliederversam

m
lung ist einzuberufen, w

enn

- der Vorstand die E
inberufung aus dringenden w

ichtigen G
ründen beschließt

- ein Zehntel der M
itglieder schriftlich unter A

ngabe der G
ründe die E

inbe-    
   rufung vom

 Vorstand verlangt.

b)   
D

ie 
M

itgliederversam
m

lung 
w

ird 
vom 

Vorstandsvorsitzenden 
oder 

einem 
stellver-

tretenden Vorsitzenden schriftlich unter E
inhaltung einer Frist von m

indestens zw
ei

W
ochen unter A

ngabe der Tagesordnung einberufen.

D
er 

Fristablauf 
beginnt 

m
it 

dem
 

auf 
die 

A
bsendung 

des 
E

inladungsschreibens
folgenden Tag. D

as E
inladungsschreiben gilt dem

 M
itglied als zugegangen, w

enn es an
die dem

 Vertretungsvorstand zuletzt bekannt gegebene A
nschrift gerichtet w

urde.



Jedes M
itglied kann bis spätestens eine W

oche vor B
eginn der M

itgliederversam
m

lung
schriftlich 

die 
E

rgänzung 
der 

Tagesordnung 
verlangen. 

D
anach 

und 
in 

der
M

itgliederversam
m

lung 
gestellte A

nträge 
auf 

E
rgänzung 

der 
Tagesordnung 

können
nur 

durch 
E

ntscheidung 
der 

M
itgliederversam

m
lung 

m
it 

2/3 
M

ehrheit 
zugelassen

w
erden.

D
ie 

M
itgliederversam

m
lung 

w
ird 

vom
 Vorstandsvorsitzenden, 

bei dessen 
Verhinderung

von einem
 stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem

 anderen
M

itglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsm
itglied 

anw
esend, bestim

m
t die

Versam
m

lung den Leiter.

Für die D
auer der D

urchführung von Vorstandsw
ahlen w

ählt die M
itgliederver-

sam
m

lung einen W
ahlausschuss.

D
er P

rotokollführer w
ird vom

 Versam
m

lungsleiter bestim
m

t.

D
ie A

rt der A
bstim

m
ung bestim

m
t der Versam

m
lungsleiter, w

enn ein D
rittel der

stim
m

berechtigten M
itglieder ein anderes S

tim
m

rechtsverfahren verlangen.

Vorstandsw
ahlen erfolgen durch schriftliche geheim

e A
bstim

m
ung.

D
ie 

M
itgliederversam

m
lung 

ist 
unabhängig 

von 
der 

Zahl 
der 

erschienenen
M

itglieder 
beschlussfähig. 

B
ei 

Ä
nderung 

des 
Vereinszw

ecks 
und 

A
uflösung 

des
Vereins m

uss m
indestens die H

älfte der Vereinsm
itglieder anw

esend sein.

Für 
den 

Fall 
der 

B
eschlussunfähigkeit 

m
uss 

der 
Vorsitzende 

innerhalb 
von 

vier
W

ochen eine neue M
itgliederversam

m
lung m

it derselben Tagesordnung einbe-rufen, die
unabhängig 

von 
der 

Zahl 
der anw

esenden 
M

itglieder beschlussfähig ist. D
arauf ist in

der E
inladung hinzuw

eisen.

Jedes M
itglied hat eine S

tim
m

e. S
tim

m
übertragungen sind zulässig, bedürfen aber

der S
chriftform

.

B
eschlüsse w

erden m
it einfacher M

ehrheit der abgegebenen gültigen S
tim

m
en

gefasst. S
tim

m
enthaltungen w

erden nicht m
itgezählt.

Für S
atzungsänderungen ist eine 2/3 M

ehrheit der abgegebenen gültigen S
tim

m
en,

für die Ä
nderung des Vereinszw

ecks und die A
uflösung des Vereins 

eine solche von
213 erforderlich.

D
ie M

itglieder des Vorstandes w
erden einzeln gew

ählt, zuerst der Vorsitzende, dann
die beiden stellvertretenden Vorsitzenden und zuletzt die übrigen M

itglieder.

E
s 

gilt 
der 

K
andidat 

als 
gew

ählt, 
der 

m
ehr 

als 
die 

H
älfte 

der 
abgegebenen

gültigen S
tim

m
en erhalten hat. Ist diese S

tim
m

enzahl nicht erreicht w
orden, findet 

im
zw

eiten 
W

ahlgang 
eine 

S
tichw

ahl 
zw

ischen 
den 

beiden 
K

andidaten 
statt, 

die 
die

m
eisten S

tim
m

en erhalten haben.

B
ei S

tim
m

engleichheit entscheidet der Versam
m

lungsleiter durch Ziehung eines
Loses.

W
ird 

die 
M

ehrheit 
der 

abgegebenen 
S

tim
m

en 
nicht 

erreicht, 
findet 

ein 
zw

eiter
W

ahlgang 
statt. 

E
s 

sind 
die 

K
andidaten 

gew
ählt, 

die 
in 

der 
R

eihenfolge 
die

m
eisten S

tim
m

en erreichen.

D
as Versam

m
lungsprotokoll ist von dem Versam

m
lungsleiter und dem

 P
rotokollführer

zu unterzeichnen. E
s m

uss enthalten: 

-
O

rt und Zeit der Versam
m

lung
-

N
am

e des Versam
m

lungsleiters und des Protokollführers
-

Zahl der erschienenen M
itglieder

-
Feststellung der ordnungsgem

äßen E
inberufung und B

eschlussfähigkeit
-

die Tagesordnung
-

die gestellten A
nträge, das A

bstim
m

ungsergebnis (Zahl der Ja-S
tim

m
en, Zahl der

N
ein-S

tim
m

en, E
nthaltungen, ungültigen S

tim
m

en), die A
rt der A

bstim
m

ung
-

S
atzungs- und Zw

eckänderungsanträge
-

B
eschlüsse, die w

örtlich zu nehm
en sind

3.
D

ie M
itgliederversam

m
lung kann sich eine G

eschäftsordnung geben.

§ 
8 

R
echnungsprüfer

D
er Verein hat bis zu zw

ei R
echnungsprüfer, die von der M

itgliederversam
m

lung für die D
auer

von drei Jahren gew
ählt w

erden.

S
ie prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes und nehm

en zu seiner E
ntlastung

S
tellung.

§ 9 A
uflösung des Vereins

D
ie A

uflösung des Vereins kann nur in einer M
itgliederversam

m
lung m

it der in § 7 geregelten
S

tim
m

enm
ehrheit beschlossen w

erden. S
ofern die M

itgliederversam
m

lung nichts anderes
beschließt, 

sind 
der 

Vorsitzende 
und 

die 
stellvertretenden 

Vorsitzenden 
gem

einsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren. D

ie vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für
den Fall, dass der Verein aus einem

 anderen G
rund aufgelöst w

ird oder seine R
echtsfähigkeit

verliert.

Im
 Falle der A

uflösung fällt das Vereinsverm
ögen gem

. § 2 letzter A
bsatz der

S
uperintendentur R

udolstadt-S
aalfeld zu.

(U
nterschriften der G

ründungsm
itglieder)


